
*DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle BVI, Stand Dezember 2007

Sonderzahlungen / Zuzahlungen bei der 
DWS RiesterRente Premium
Was muss bei der Antragstellung beachtet werden, wenn Sonderzahlungen / 
Zuzahlungen getätigt werden?

Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Stand 03/ 2008
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Variante 1: Antrag mit regelmäßigem Beitrag und einer Sonderzahlung
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Diese Variante entspricht der gängigen 
Vorgehensweise.

Neben den persönlichen Kundendaten werden 
folgende Daten eingetragen:

• Der regelmäßige Eigenbeitrag

• Der Zahlungsrythmus

• Zeitpunkt der Zahlung

• Die Sonderzahlung (falls gewünscht) Einzug 
erfolgt sofort, auch wenn der Beginn später ist!

• Datum des Beginns des Lastschrifteinzugs

• Die Bankverbindung

• Beginn der Auszahlungsphase
Provisionssystematik:

Auf die regelmäßige Zahlung werden 
Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von 
5,5% der Beitragssumme berechnet, die 
Sonderzahlung wird einmalig mit 5% vergütet.
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Achtung:

Entschließt sich der Kunde für diese Variante, 
darf außer dem Kreuz bei den staatlichen 
Zulagen auf dem Antrag kein weiterer Eintrag 
erfolgen (kein Eintrag bei Sonderzahlung!), da 
dieser Antrag sonst abgelehnt wird!

Variante 2: Reiner Zulagenantrag und zusätzlich Zuzahlung auf Serviceblatt
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In diesem Fall bespart der Kunde den Vertrag nur 
aus Zulagen und lässt sich die Option offen, später 
evtl. doch noch Zuzahlungen zu erbringen.

Bei solchen Antragsformularen ist neben den 
persönlichen Kundendaten folgendes zu beachten:

• Das Kreuz bei „Dieser Altersvorsorgevertrag soll          
nur aus staatlichen Zulagen bespart werden.“

x

Ist sofort oder auch später eine Zuzahlung/ 
Sonderzahlung gewünscht, muss das 
Serviceblatt mit dem entsprechenden Betrag 
eingereicht werden!

Informationen zu Nutzung des Serviceblattes 
auf der nächsten Seite
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Hinweise zum Serviceblatt für Zuzahlungen
Mit diesem Formular kann der Kunde, neben der 
Bekanntgabe einer neuen Adresse oder 
Bankverbindung, jederzeit eine Zuzahlung leisten.          
Das Serviceblatt kann auch direkt dem Antrag 
beigefügt werden. 

Hier ist folgendes unbedingt auszufüllen:

• Die Depotnummer

• Das Kreuz bei „Einmaliger Kauf“

• Der Betrag

• Der gewünschte Zeitpunkt

• Die Bankverbindung

• Falls Girokontoinhaber nicht identisch mit 
Depotinhaber, Name dieser Person und das Kreuz!

• Die Unterschrift.                                              
Falls abweichender Girokontoinhaber, dessen 
Unterschrift.
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Provisionssystematik:

Die Zuzahlung wird mit 5% vergütet
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Variante 3: Antrag mit regelmäßigem Beitrag, wobei die  
Lastschrift nach Eröffnung beitragsfrei gestellt wird.
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Dieses Beispiel ist analog der Variante 1.              
Allerdings stellt der Kunde, z.B. wegen 
finanziellem Engpass, den Vertrag beitragsfrei.

Dies erfolgt mit einem schriftlichen Auftrag per 
Post oder per Fax.

Konsequenz: Die vorausbezahlte Provision       
auf die regelmäßigen Beiträge 
(Abschlussgebühr) wird im Rahmen einer 
Stornomeldung zurückgefordert!!!

Für den Kunden selbst hat dies keine Auswirkung.
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Wichtige Hinweise

Variante 1: Antrag mit regelmäßigem Beitrag und einer Sonderzahlung       

Achtung: Sonderzahlungen werden nach Eröffnung SOFORT eingezogen, auch wenn der 
regelmäßige Lastschrifteinzug einen späteren Beginn hat!

Variante 2: Reiner Zulagenantrag und zusätzlich Zuzahlung auf 
Serviceblatt

Achtung: Entschließt sich der Kunde für diese Variante, darf außer dem Kreuz bei den 
staatlichen Zulagen auf dem Antrag kein weiterer Eintrag erfolgen (kein Eintrag bei 
Sonderzahlung!), da dieser Antrag sonst abgelehnt wird. Sonderzahlungen können auf 
separatem Serviceblatt beantragt werden!

Variante 3: Antrag mit regelmäßigem Beitrag, wobei die Lastschrift 
nach Eröffnung beitragsfrei gestellt wird 

Achtung: Die vorausbezahlte Provision auf die regelmäßigen Beiträge (Abschlusskosten)
wird im Rahmen einer Stornomeldung innerhalb der Stornohaftungszeit zurückgefordert!
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Nur zum Einsatz beim Berater. Keine Weitergabe an Endkunden.

Disclaimer
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der 
Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des vereinfachten bzw. vollständigen 
Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen 
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein 
verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form 
kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG, der DWS Investment GmbH, Mainzer 
Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment 
S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage sowie dem aktuellen Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens zur Abgeltungssteuer aus. Durch das endgültige künftige Gesetz zur Abgeltungssteuer und etwaige 
andere Gesetze oder Gesetzesänderungen kann sich diese Beurteilung jederzeit kurzfristig und ggf. rückwirkend ändern.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder. Die in 
dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Nähere 
steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben 
wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem 
Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der 
Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Transaktionskosten wirken sich ggf. 
negativ aus. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die ausgegebenen Anteile dieses/r Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in 
denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß 
dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb 
der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.


